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A. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1. Beginn des Versicherungsschutzes 
(3) Die Aushändigung der zur behördlichen Zulassung notwen-
digen Versicherungsbestätigung gilt nur für die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung als Zusage einer vorläufigen Deckung. 
 
 
 
 
(3 a) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht Ver-
sicherungsschutz auch für Fahrten mit ungestempelten Kennzei-
chen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren 
innerhalb des Bezirks der für den Halter zuständigen Zulas-
sungsbehörde und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausge-
führt werden. Als derartige Fahrten gelten insbesondere Rück-
fahrten von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stem-
pelplakette sowie Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersu-
chung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung. Vorausset-
zung ist stets, dass die Zulassungsbehörde dem Fahrzeug vorab 
ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat (z.B. das Kenn-
zeichen ist für eine Wiederzulassung bei der Zulassungsbehörde 
reserviert). 
 
(4) Die vorläufige Deckung endet mit der Einlösung des Versi-
cherungsscheins. Die vorläufige Deckung tritt rückwirkend 
außer Kraft, wenn der Antrag unverändert angenommen, der 
Versicherungsschein aber nicht innerhalb von zwei Wochen 
eingelöst wird und der Versicherungsnehmer die Verspätung zu 
vertreten hat. 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit 
Frist von einer Woche schriftlich zu kündigen. 
 
 
 
 
 
(6) Widerspricht der Versicherungsnehmer gemäß § 5 a Versi-
cherungsvertragsgesetz oder lehnt er das Angebot des Versiche-
rers gemäß § 5 Abs. 3 des Pflichtversicherungsgesetzes ab, wird 
der Versicherer die vorläufige Deckung mit Frist von einer 
Woche schriftlich kündigen. 
 
§ 2 a. Geltungsbereich 
(1) Die Kraftfahrtversicherung gilt für Europa und für die au-
ßereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des Ver-
trages über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gehören. 
 
 

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1. Beginn des Versicherungsschutzes 
(3) Händigt der Versicherer die für die behördliche Zulassung 
notwendige Versicherungsbestätigung aus oder nennt er bei 
elektronischer Versicherungsbestätigung die Versicherungs-
bestätigungs-Nummer gilt dies nur für die Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung als Zusage einer vorläufigen Deckung. 
 
 
(3 a)  In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht Ver-
sicherungsschutz auch für Fahrten mit ungestempelten Kennzei-
chen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren 
innerhalb des Bezirks der für den Halter zuständigen Zulas-
sungsbehörde und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausge-
führt werden. Das sind Rückfahrten von der Zulassungsbehörde 
nach Entfernung der Stempelplakette. Außerdem sind Fahrten 
zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung, 
Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert, wenn die Zulas-
sungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt 
hat. 
 
 
 
(4) Die vorläufige Deckung endet mit der Einlösung des Versi-
cherungsscheins. Die vorläufige Deckung tritt rückwirkend 
außer Kraft, wenn der Antrag unverändert angenommen, der 
Versicherungsschein aber nicht unverzüglich (d. h. spätestens 
innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins eingelöst wird und der 
Versicherungsnehmer die Verspätung zu vertreten hat. Übt der 
Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus, so endet die 
vorläufige Deckung mit Zugang des Widerrufs beim 
Versicherer. Dem Versicherer gebührt der Beitrag für die Zeit 
ab Versicherungsbeginn bis zum Zugang des Widerrufs. 
 
(5) Der Versicherungsnehmer und der Versicherer sind 
berechtigt, die vorläufige Deckung zu kündigen. Die Kündigung 
des Versicherungsnehmers wird mit ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Die Kündigung des Versicherers wird 
zwei Wochen nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 a. Geltungsbereich 
(1) Die Kraftfahrtversicherung gilt für Europa und für die 
außereuropäischen Gebiete, die der Europäischen Union 
angehören. 
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§ 2 b. Einschränkung des Versicherungsschut-
zes  
(1) Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles: Der 
Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung in den in 
Abs. 2 genannten Grenzen frei,  
 
e) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn der 
Fahrer infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher 
zu führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 b. Pflichten vor Eintritt des Versicherungs-
falls (Obliegenheiten) 
(1) Eine Pflichtverletzung vor Eintritt des Versicherungsfalles 
liegt vor: 
 
 
e) in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, wenn der 
Fahrer infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher 
zu führen (fahruntüchtiger Fahrer). 
 
§ 2 c. Folgen einer Pflichtverletzung  
(1) Leistungsfreiheit oder Leistungskürzung 
a) Bei vorsätzlicher Verletzung einer Pflicht nach § 2 b besteht 

kein Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Die Beweislast, dass keine grobe Fahrlässigkeit vor-
liegt, trägt der Versicherungsnehmer. 

b) Gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder dem 
Eigentümer besteht nur dann kein oder eingeschränkter 
Versicherungsschutz, wenn dieser die Verletzung der 
Pflicht, keinen unberechtigten Fahrer, keinen Fahrer ohne 
Fahrerlaubnis oder keinen fahruntüchtigen Fahrer nach § 2 b 
fahren zu lassen, selbst begangen oder schuldhaft ermöglicht 
hat. 

c) Abweichend von Abs. 1 a) ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls, noch für den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war. Dies gilt 
nicht bei arglistiger Pflichtverletzung. 

(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-
 Haftpflichtversicherung 
a) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus 

Abs. 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je Euro 
5.000,– beschränkt. Außerdem gelten an Stelle der verein-
barten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 
Mindestversicherungssummen. 
Dies gilt entsprechend bei Gefahrerhöhung. 

b) Die Verletzung der Pflicht nach § 2 b, keinen 
fahruntüchtigen Fahrer fahren zu lassen, können dem 
Versicherungsnehmer, dem Halter und dem Eigentümer des 
Fahrzeugs nicht entgegengehalten werden, soweit sie durch 
den Versicherungsfall als Fahrzeuginsassen, die das 
Fahrzeug nicht geführt haben, verletzt oder getötet werden. 

c) Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine 
vorsätzlich begangene Straftat erlangt, ist der Versicherer 
vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
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Gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder dem 
Eigentümer befreit eine Obliegenheitsverletzung gemäß Abs. 1 
b), c) oder e) den Versicherer nur dann von der Leistungspflicht, 
wenn der Versicherungsnehmer, der Halter oder der Eigentümer 
die Obliegenheitsverletzung selbst begangen oder schuldhaft 
ermöglicht hat. 
(2) Bei Verletzung einer nach Abs. 1 vereinbarten Obliegenheit 
oder bei Gefahrerhöhung ist die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen 
auf den Betrag von höchstens je Euro 5.000,– beschränkt. In 
diesen Fällen beschränkt sich die Leistungspflicht auf die ge-
setzlichen Mindestversicherungssummen. Gegenüber dem Fah-
rer, der das Fahrzeug durch eine strafbare Handlung erlangt hat, 
ist der Versicherer in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
darüber hinaus vollständig von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 
 
(3) Ausschlüsse: Versicherungsschutz wird nicht gewährt, 
 
 
§ 3. Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter 
Personen 
(1) Die in § 2 b, §§ 5, 5 a, 7, 8, 9, 10 Abs. 5 und 9, § 13 Abs. 3 
und 7, § 14 Abs. 2 und 5, §§ 15 und 22 für den Versicherungs-
nehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für mit-
versicherte und sonstige Personen, die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag geltend machen. 
 
(4) Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen 
Feststellung ohne ausdrückliche Genehmigung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 
 
 
§ 4 a. Vertragsdauer, Kündigung zum Ablauf 
(4) Bleibt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die 
Verpflichtung des Versicherers gegenüber dem Dritten bestehen, 
obgleich der Versicherungsvertrag beendet ist, so gebührt dem 
Versicherer der Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Steht 
dem Versicherer eine Geschäftsgebühr gemäß § 40 Abs. 2 Satz 
2 VVG zu, so gilt ein entsprechend der Dauer des Versiche-
rungsverhältnisses nach Kurztarif berechneter Beitrag, jedoch 
nicht mehr als 40 v. H. des Jahresbeitrages als angemessen.  
 
§ 4 b. Kündigung im Schadenfall 
(3) Kündigt der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall, so 
gebührt dem Versicherer gleichwohl der Beitrag für das laufen-
de Versicherungsjahr bzw. die vereinbarte kürzere Vertragsdau-
er. 
Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm derjenige Teil des 
Beitrages, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit ent-
spricht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 d. Ausschlüsse  
Versicherungsschutz wird nicht gewährt, 
 
§ 3. Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter 
Personen 
(1) Die in §§ 2 b, 2 c, §§ 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 9, 10 Abs. 5 und 9, § 
13 Abs. 3 und 7, § 14 Abs. 2 und 5, §§ 15 und 22 für den Versi-
cherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß 
für mitversicherte und sonstige Personen, die Ansprüche aus 
dem Versicherungsvertrag geltend machen. 
 
(4) In der Fahrzeugversicherung und der Kraftfahrtunfall-
versicherung können Versicherungsansprüche vor ihrer endgül-
tigen Feststellung ohne ausdrückliche Genehmigung des Versi-
cherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
 
 
§ 4 a. Vertragsdauer, Kündigung zum Ablauf 
(4) Bleibt in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die 
Verpflichtung des Versicherers gegenüber dem Dritten bestehen, 
obgleich der Versicherungsvertrag beendet ist, so gebührt dem 
Versicherer der Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Steht 
dem Versicherer eine Geschäftsgebühr zu, so beträgt diese 40 
Prozent des Jahresbeitrags für jeden angefangenen Monat ab 
dem beantragten Beginn des Versicherungsschutzes, jedoch 
höchstens 40 Prozent des Jahresbeitrags. 
 
§ 4 b. Kündigung im Schadenfall 
(3) Bei Kündigung gebührt dem Versicherer derjenige Teil des 
Beitrags, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit 
entspricht. 
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§ 4 c. Kündigung bei Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens 
(1) Ist über das Vermögen des Versicherungsnehmers das In-
solvenzverfahren eröffnet worden, kann der Versicherer wäh-
rend der Dauer des Insolvenzverfahrens den Versicherungsver-
trag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird einen Monat 
nach Ihrem Zugang wirksam. 
(2) § 4 b Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
§ 5. Außerbetriebsetzung 
(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird Versiche-
rungsschutz nach den §§ 10 und 11, in der Fahrzeugversiche-
rung nach § 12 Abs. 1 I u. Abs. 2 und 3 gewährt. Das Fahrzeug 
darf jedoch außerhalb des Einstellraumes oder des umfriedeten 
Abstellplatzes nicht gebraucht oder nicht nur vorübergehend 
abgestellt werden (Ruheversicherung). Wird diese Obliegenheit 
verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, es sei denn, dass die Verletzung ohne Wissen und 
Willen des Versicherungsnehmers erfolgt und von ihm nicht 
grob fahrlässig ermöglicht worden ist. 
 
§ 5 a. Saisonkennzeichen 
(2) Außerhalb dieses Zeitraumes wird Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach §§ 10 und 11 
sowie in der Fahrzeugversicherung § 12 Abs. 1 I u. Abs. 2 und 3 
(Ruheversicherung) gewährt. Das Fahrzeug darf jedoch außer-
halb des Einstellraumes oder des umfriedeten Abstellplatzes 
nicht gebraucht oder nicht nur vorübergehend abgestellt werden, 
es sei denn für Fahrten i. S. von § 1 Abs. 3 a.  
 
 
§ 6. Veräußerung 
(3) Kündigt der Versicherer oder der Erwerber, gebührt dem 
Versicherer nur der auf die Zeit des Versicherungsschutzes 
entfallende anteilige Beitrag. Hat das Versicherungsverhältnis 
weniger als ein Jahr bestanden, so wird für die Zeit vom Beginn 
bis zur Veräußerung der Beitrag nach Kurztarif oder, wenn 
innerhalb eines Jahres eine neue Kraftfahrtversicherung bei 
demselben Versicherer abgeschlossen wird, der Beitrag anteilig 
nach der Zeit des gewährten Versicherungsschutzes berechnet. 
 
(4) Für Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen 
müssen, gilt abweichend von den Bestimmungen des Absatzes 
3: 
Dem Versicherer gebührt der Beitrag für das laufende Verkehrs-
jahr, wenn der Vertrag für das veräußerte Fahrzeug vom Versi-
cherer oder dem Erwerber gekündigt wird. Dem Versicherer 
gebührt jedoch nur der Beitrag für die Zeit des Versicherungs-
schutzes nach Kurztarif, wenn der Versicherungsnehmer ihm 
den Versicherungsschein sowie das Versicherungskennzeichen 
des veräußerten Fahrzeugs aushändigt und die Kündigung des 
Erwerbers vorliegt. Schließt der Versicherungsnehmer gleich-
zeitig bei demselben Versicherer für ein Fahrzeug mit Versiche-
rungskennzeichen eine neue Kraftfahrtversicherung ab, so gilt 
der nicht verbrauchte Beitrag als Beitrag für die neue Kraft-
fahrtversicherung.  
 
 
 

§ 4 c. Kündigung bei Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens 
(1) entfällt 
(2) entfällt 
 
 
 
 
 
§ 5. Außerbetriebsetzung 
(2) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung wird Versiche-
rungsschutz nach den §§ 10 und 11, in der Fahrzeugversicherung 
nach § 12 Abs. 1 I u. Abs. 2 und 3 gewährt. Das Fahrzeug darf 
jedoch außerhalb des Einstellraumes oder des umfriedeten Ab-
stellplatzes nicht gebraucht oder nicht nur vorübergehend abge-
stellt werden (Ruheversicherung). Bei Verletzung der 
Obliegenheit gilt § 2 c Abs. 1 entsprechend. 
 
 
 
 
§ 5 a. Saisonkennzeichen 
(2) Außerhalb dieses Zeitraumes wird Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach §§ 10 und 11 
sowie in der Fahrzeugversicherung § 12 Abs. 1 I u. Abs. 2 und 3 
(Ruheversicherung) gewährt. Das Fahrzeug darf jedoch außer-
halb des Einstellraumes oder des umfriedeten Abstellplatzes nicht 
gebraucht oder nicht nur vorübergehend abgestellt werden, es sei 
denn für Fahrten i. S. von § 1 Abs. 3 a. Bei Verletzung der 
Obliegenheit gilt § 2 c Abs. 1 entsprechend. 
 
§ 6. Veräußerung 
(3) Kündigt der Versicherer oder der Erwerber, gebührt dem 
Versicherer der auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfal-
lende anteilige Beitrag. 
 
 
 
 
 
 
(4) entfällt 
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(5) Wird nach Veräußerung bei demselben Versicherer, bei dem 
das veräußerte Fahrzeug versichert war, innerhalb von sechs 
Monaten ein Fahrzeug der gleichen Art und des gleichen Ver-
wendungszwecks (Ersatzfahrzeug im Sinne der Tarifbestim-
mungen) versichert und die hierfür geschuldete erste oder ein-
malige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt § 39 VVG. § 1 
Abs. 4 Satz 2 sowie § 38 VVG finden keine Anwendung. Wird 
das Versicherungsverhältnis in den Fällen des Satzes 1 gemäß § 
39 Abs. 3 VVG gekündigt, so kann der Versicherer eine Ge-
schäftsgebühr verlangen, deren Höhe nach § 4 a Abs. 4 Satz 2 
zu bemessen ist.  
 
 
 
§ 6 a. Wagniswegfall 
(1) Fällt in der Fahrzeugversicherung das Wagnis infolge eines 
zu ersetzenden Schadens weg, so gebührt dem Versicherer der 
Beitrag für das laufende Versicherungsjahr oder die vereinbarte 
kürzere Vertragsdauer. 
(2) In allen sonstigen Fällen eines dauernden Wegfalls des 
versicherten Wagnisses wird der Beitrag gemäß § 6 Absatz 3 
berechnet. 
(3) Für Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen 
müssen, gilt abweichend von den Bestimmungen des Absatzes 
2: 
Dem Versicherer gebührt der Beitrag für das laufende Verkehrs-
jahr oder die vereinbarte kürzere Dauer, wenn das Wagnis dau-
ernd weggefallen ist. Dem Versicherer gebührt jedoch nur der 
Beitrag für die Zeit des Versicherungsschutzes nach Kurztarif, 
wenn der Versicherungsnehmer ihm den Versicherungsschein 
und das Versicherungskennzeichen des versicherten Fahrzeugs 
aushändigt. Schließt der Versicherungsnehmer gleichzeitig bei 
demselben Versicherer für ein Fahrzeug mit Versicherungs-
kennzeichen eine neue Kraftfahrtversicherung ab, so gilt der 
nicht verbrauchte Beitrag als Beitrag für die neue Kraftfahrtver-
sicherung. 
(4) § 6 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
 
§ 7. Obliegenheiten im Versicherungsfall  
II. (1) Bei Haftpflichtschäden ist der Versicherungsnehmer 
nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
einen Anspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu be-
friedigen. Das gilt nicht, falls der Versicherungsnehmer nach 
den Umständen die Anerkennung oder die Befriedigung nicht 
ohne offenbare Unbilligkeit verweigern konnte. 
 
IV.  
(4) Die Ärzte, die den Versicherten – auch aus anderen Anläs-
sen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, 
Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
 
 
 

 
(5) Wird nach Veräußerung bei demselben Versicherer, bei dem 
das veräußerte Fahrzeug versichert war, innerhalb von sechs 
Monaten ein Fahrzeug der gleichen Art und des gleichen Ver-
wendungszwecks (Ersatzfahrzeug im Sinne der Tarifbestim-
mungen) versichert und die hierfür geschuldete erste oder ein-
malige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so gelten die 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes bei Verzug 
mit der Folgeprämie. § 1 Abs. 4 Satz 2 sowie die Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes bei Verzug mit der 
Erstprämie finden keine Anwendung. Wird das 
Versicherungsverhältnis in den Fällen des Satzes 1 gekündigt, so 
kann der Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
 
§ 6 a. Wagniswegfall 
Fällt das Wagnis weg, steht dem Versicherer der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er vom Wagniswegfall Kenntnis 
erlangt. § 6 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7. Pflichten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
(Obliegenheiten) 
II. (1) entfällt 
 
 
 
 
 
IV.  
(4) Die Ärzte, die den Versicherten – auch aus anderen Anläs-
sen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, 
Versicherungsträger und Behörden sind im Rahmen des § 213 
Versicherungsvertragsgesetz zu ermächtigen, alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 
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V. (1) Wird in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung eine 
dieser Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
so ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von 
der Verpflichtung zur Leistung in den in den Abs. 2 und 3 ge-
nannten Grenzen frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt 
der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Ver-
letzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungs-
falles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
sicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
(2) Die Leistungsfreiheit des Versicherers ist auf einen Betrag 
von maximal Euro 2.500,– beschränkt. Bei vorsätzlich begange-
ner Verletzung der Aufklärungs- oder Schadenminderungs-
pflicht  
(z. B. bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener 
Hilfeleistung, Abgabe wahrheitswidriger Angaben gegenüber 
dem Versicherer), wenn diese besonders schwerwiegend ist, 
erweitert sich die Leistungsfreiheit des Versicherers auf einen 
Betrag von maximal Euro 5.000,–. 
(3) Wird eine Obliegenheitsverletzung in der Absicht begangen, 
sich oder einem Dritten dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist die Leistungsfreiheit des Versi-
cherers hinsichtlich des erlangten rechtswidrigen Vermögens-
vorteils abweichend von Absatz 2 unbeschränkt. Gleiches gilt 
hinsichtlich des erlangten Mehrbetrages, wenn eine der in II. 
Abs. 1–3 und 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt und dadurch eine gerichtliche Entscheidung 
rechtskräftig wurde, die offenbar über den Umfang der nach 
Sach- und Rechtslage geschuldeten Haftpflichtentschädigung 
erheblich hinausgeht. 
(4) Wird eine dieser Obliegenheiten in der Fahrzeug- oder 
Kraftfahrtunfallversicherung verletzt, so besteht Leistungsfrei-
heit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VVG.  
 
VI. (1) Bei verspäteter Anzeige eines Versicherungsfalles, bei 
dem lediglich ein Sachschaden eingetreten ist, wird sich der 
Versicherer nicht auf die Leistungsfreiheit nach V. berufen, 
wenn der Versicherungsnehmer den Schaden geregelt hat oder 
regeln wollte, um dadurch eine Einstufung eines Vertrages in 
eine ungünstigere Schadenfreiheits- oder Schadenklasse zu 
vermeiden. 
 
 
 

V. entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. (1) Bei verspäteter Anzeige eines Versicherungsfalles, bei 
dem lediglich ein Sachschaden eingetreten ist, wird sich der 
Versicherer nicht auf die Leistungsfreiheit nach § 7 a berufen, 
wenn der Versicherungsnehmer den Schaden geregelt hat oder 
regeln wollte, um dadurch eine Einstufung eines Vertrages in 
eine ungünstigere Schadenfreiheits- oder Schadenklasse zu ver-
meiden. 
 
§ 7 a. Folgen einer Pflichtverletzung 
(1) Leistungsfreiheit oder Leistungskürzung 
a) Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit, die sich aus 
§ 7 ergibt, besteht kein Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Die Beweislast, dass keine grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt, trägt der Versicherungsnehmer. 
b) Abweichend von Abs. 1 a) ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Pflichtverletzung weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich war. Dies gilt nicht bei 
arglistiger Pflichtverletzung. 
(2) Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung 
a) In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung ist die sich aus 
Abs. 1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung dem 
Versicherungsnehmer gegenüber auf den Betrag von höchstens 
je Euro 2.500,– beschränkt. 
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§ 8. Klagefrist, Gerichtsstand  
(1) Hat der Versicherer einen Anspruch auf Versicherungs-
schutz dem Grunde nach abgelehnt, so ist der Anspruch vom 
Versicherungsnehmer zur Vermeidung des Verlustes innerhalb 
von sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist 
beginnt erst, nachdem der Versicherer den Anspruch unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen 
schriftlich abgelehnt hat. In der Kraftfahrtunfallversicherung gilt 
zusätzlich die Ausschlussfrist des § 22 Abs. 5. 
(2) Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den 
Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für das 
jeweilige Versicherungsverhältnis zuständigen Niederlassung. 
Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abge-
schlossen, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der 
Agent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine 
gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen einer gewerblichen 
Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte. 
 
 
 

 
b) Hat der Versicherungsnehmer seine Aufklärungs- oder 
Schadenminderungspflicht vorsätzlich verletzt und ist diese 
Pflichtverletzung besonders schwerwiegend (insbesondere bei 
unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleis-
tung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben gegenüber dem 
Versicherer) erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Be-
trag von höchstens je Euro 5.000,– . 
(3) Unbeschränkte Leistungsfreiheit in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflicht in der Absicht, 
sich oder einem Anderen dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Versicherer von seiner Leis-
tungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils voll-
ständig frei. 
(4) Besonderheiten in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung bei Rechtsstreitigkeiten 
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich seine Anzeige-
pflicht oder seine Pflicht, dem Versicherer die Führung eines 
Rechtsstreits zu überlassen, und führt dies zu einer rechtskräfti-
gen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und 
Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, 
ist der Versicherer außerdem von seiner Leistungspflicht hin-
sichtlich des vom Versicherer zu zahlenden Mehrbetrags voll-
ständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten ist 
der Versicherer hinsichtlich dieses Mehrbetrags berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. 
(5) Mindestversicherungssummen in der Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung 
An Stelle der vereinbarten Versicherungssummen gelten in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung die in Deutschland gel-
tenden Mindestversicherungssummen. 
 
§ 8. Meinungsverschiedenheiten, Gerichtsstand  
(1) Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit einer 
Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist oder eine 
Verhandlung mit dem Versicherer einmal nicht zu dem vom 
Versicherungsnehmer gewünschten Ergebnis geführt hat, kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 
Versicherungen werden (Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 
10006 Berlin, E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Tel.: 0180 4224424 
(0,24 Euro je Anruf); Fax 0180 4224425). Der Ombudsmann für 
Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das 
Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer zunächst die Möglichkeit 
gegeben hat, seine Entscheidung zu überprüfen. 
(2) Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch den 
Versicherer nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
kann sich der Versicherungsnehmer auch an die für den 
Versicherer zuständige Aufsicht wenden. Als 
Versicherungsunternehmen unterliegt der Versicherer der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 
108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Tel.: 0228 4108-
0; Fax 0228 4108 – 1550. Die BAFin ist keine Schiedsstelle. 
Einzelne Streitfälle können deshalb nicht verbindlich entschieden 
werden. 
 
 

        1. Juli 2007      1. Januar 2008 
 



 8 

(3) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer 
können bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
zuständigen Gericht erhoben werden. Weitere gesetzliche Ge-
richtsstände können sich aus dem für den Sitz oder die Nieder-
lassung des Geschäfts- oder Gewerbebetriebs des Versiche-
rungsnehmers örtlich zuständigen Gericht ergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 c. Gesetzliche Änderungen des Leistungs-
umfanges in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung 
(1) Ist der Versicherer aufgrund eines Gesetzes oder einer Ver-
ordnung verpflichtet, den Leistungsumfang zu ändern oder die 
Deckungssummen zu erhöhen, so ist er berechtigt, den Beitrag 
ab dem Zeitpunkt zu erhöhen, von dem an der geänderte Leis-
tungsumfang oder die erhöhten Deckungssummen gelten. 
(2) Bei einer Erhöhung des Beitrags nach Absatz 1 hat der 
Versicherungsnehmer das Recht, den Vertrag zu kündigen. § 9 b 
Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. Fällt dabei ein Teil der Versi-
cherungszeit in die Zeit nach Wirksamwerden der Änderung des 
Leistungsumfanges oder der Erhöhung der Deckungssummen, 
so hat der Versicherungsnehmer für diese Zeit den erhöhten 
Beitrag zu entrichten. 
 
§ 13. Ersatzleistung 
(14) Bei Pkw, Campingfahrzeugen oder Krafträdern verzichtet 
der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer in der 
Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung auf den Einwand 
der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles 
nach § 61 VVG. Ausgenommen von diesem Verzicht sind die 
grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des Fahrzeuges 
oder seiner Teile und die Herbeiführung des Versicherungsfalles 
infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer be-
rauschender Mittel. 
Verzichtet der Versicherer gegenüber dem Versicherungsneh-
mer auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des 
Versicherungsfalles nach § 61 VVG, gilt abweichend zu Abs. 9 
und 10 eine Verdoppelung der vereinbarten Selbstbeteilung, 
mindestens aber Euro 2.000,–. 
 
 
 

(3) Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag kann der 
Versicherungsnehmer insbesondere bei dem Gericht, das für den 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers örtlich zuständig ist oder 
dem Gericht, das für den Geschäftssitz oder für die den 
Versicherungsnehmer betreuende Niederlassung örtlich 
zuständig ist, geltend machen. 
(4) Der Versicherer kann Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag insbesondere bei dem Gericht, das für den 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers örtlich zuständig ist oder 
dem Gericht des Ortes,  an dem sich der Sitz oder die 
Niederlassung des Betriebes des Versicherungsnehmers 
befindet, wenn den Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag für seinen Geschäfts- oder 
Gewerbebetrieb abgeschlossen haben, geltend machen. 
(5) Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz, 
Geschäftssitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegt hat oder sein 
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend 
der Regelung nach Abs. 4 das Gericht als vereinbart, das für den 
Geschäftssitz des Versicherers zuständig ist. 
 
§ 9 c. Gesetzliche Änderungen des Leistungs-
umfanges in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung 
Ist der Versicherer aufgrund eines Gesetzes oder einer Verord-
nung verpflichtet, den Leistungsumfang zu ändern oder die De-
ckungssummen zu erhöhen, so ist er berechtigt, den Beitrag ab 
dem Zeitpunkt zu erhöhen, von dem an der geänderte Leistungs-
umfang oder die erhöhten Deckungssummen gelten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13. Ersatzleistung 
(14) Bei Pkw (ausgenommen Mietfahrzeuge, Taxen und Selbst-
fahrervermietfahrzeuge) verzichtet der Versicherer gegenüber 
dem Versicherungsnehmer in der Fahrzeugvoll- und Fahrzeug-
teilversicherung auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbei-
führung des Versicherungsfalles nach § 81 VVG. Ausgenom-
men von diesem Verzicht sind die grob fahrlässige Ermögli-
chung des Diebstahls des Fahrzeuges oder seiner Teile und die 
Herbeiführung des Versicherungsfalles infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel. 
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§ 15. Zahlung der Entschädigung 
(2) Ersatzansprüche des Versicherungsnehmers, die nach § 67 
VVG auf den Versicherer übergegangen sind, können gegen den 
berechtigten Fahrer und andere in der Haftpflichtversicherung 
mitversicherte Personen sowie gegen den Mieter oder Entleiher 
nur geltend gemacht werden, wenn von ihnen der Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt worden 
ist. Bei Pkw, Campingfahrzeugen oder Krafträdern verzichtet 
der Versicherer in der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversiche-
rung bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls 
auf die Geltendmachung der übergegangenen Ansprüche. Aus-
genommen von diesem Verzicht sind 
- die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des Fahr-
zeugs oder seiner Teile und 
- die Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel. 
 
 
 
 

 
§ 15. Zahlung der Entschädigung 
(2) Ersatzansprüche des Versicherungsnehmers, die nach § 86 
Versicherungsvertragsgesetz auf den Versicherer übergegangen 
sind, können gegen den berechtigten Fahrer und andere in der 
Haftpflichtversicherung mitversicherte Personen sowie gegen den 
Mieter oder Entleiher nur geltend gemacht werden, wenn von 
ihnen der Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig her-
beigeführt worden ist. Bei Pkw (ausgenommen Mietfahrzeuge, 
Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeuge) verzichtet der Versi-
cherer in der Fahrzeugvoll- und Fahrzeugteilversicherung bei 
grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls auf die 
Geltendmachung der übergegangenen Ansprüche. Ausgenommen 
von diesem Verzicht sind 
- die grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls des Fahr-
zeugs oder seiner Teile und 
- die Herbeiführung des Versicherungsfalls infolge des Genusses 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel. 
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